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Unbestritten war das Jahr 
2020 mit Sicherheit eines der 
herausforderndsten in den 
letzten Jahren.

Gerade ihr, liebe Kolleginnen und 
Kollegen auf den Basisdienststellen, 
seid in schwierigen Zeiten immer die 
am meisten Betroffenen. Sei es die 
Gefährdung einer Ansteckung bei den 
unzähligen Amtshandlungen oder 
eben auch bei brisanten Einsätzen, wo 
aufgrund der Lage die eigene körperliche 
Sicherheit in Gefahr ist. Das Jahr 2020 
machte, so glaube ich, deutlich, dass 
man sich auf die österreichische Polizei 
verlassen kann und dass die Polizei, auch 
wenn die Rahmenbedingungen oft nicht 
perfekt sind, ihre Aufgaben meistert.

Häufig konnten wir von diversen Politikern 
die Danksagungen aus den Medien 
wahrnehmen. Was mich jedoch noch viel 
mehr gefreut und stolz gemacht hat, ein 
Teil dieser Organisation zu sein, waren die 
vielen positiven Kommentare auf diversen 
Plattformen von der Bevölkerung. 

Die Bilder vom Terroranschlag werden mir 
ewig in Erinnerung bleiben. Die dort ge-
zeigte Einsatzbereitschaft, der unbedingte  

Wille den Täter zu stoppen und sich somit 
selbst einer lebensbedrohlichen Gefahr 
auszusetzen, die Kameradschaft, dass 
Kolleginnen und Kollegen von zu Hause 
in den Dienst und zur Einsatzörtlichkeit 
fahren, um dort teilweise ohne ausrei-
chende Schutzausrüstung die Kollegin-
nen und Kollegen zu unterstützen, haben 
mich richtig bewegt.

Die Polizei funktioniert

Sie funktioniert, weil der Zusammenhalt 
zwischen den Kolleginnen und den 
Kollegen gegeben ist. Weil wir füreinander 
da sind und zusammen für die Sicherheit 
in Österreich sorgen und jede/r von uns 
seinen Teil dazu beiträgt. Sie funktioniert 
und lebt von engagierten Beamten und 
Idealisten, die stolz und froh sind, Teil 
dieser Gemeinschaft zu sein. 

Geschätzte PolitikerInnen! 

Sorgen Sie (weiterhin) dafür, dass 
genügend finanzielle Mittel für die Polizei 
zur Verfügung stehen und in die Sicherheit 
in diesem Land investiert wird. Stellen Sie 
die rechtlichen Rahmenbedingungen, 

Auf die Polizei  
kann man sich  
verlassen

die es braucht zur Verfügung. Die 
Polizistinnen und Polizisten machen den 
Rest.

Ich bin ehrlich gesagt positiv vom schnellen 
und doch recht positiven Abschluss der 
Gehaltsverhandlungen überrascht worden 
und froh darüber, dass bis dato trotz der 
Krise keine Einsparungen bei der Sicherheit 
in Erwägung gezogen wurden und hoffe, 
dass dies so bleibt.

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen!

Das Team der FSG Graz wünscht euch 
frohe und besinnliche Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr, welches 
uns hoffentlich bald in eine Normalität 
zurückkehren lässt.

– Daniel HERRKLOTZ
FSG Graz
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Endlich mehr Geld 
für Kolleginnen im 
Mutterschutz!

Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 
wurde die Bezugsfortzahlung wäh-
rend des Beschäftigungsverbotes 
nach den §§ 3 u 5 MschG neu geregelt 
und dazu der § 13d GehG eingeführt. 
Diese neue Bestimmung bedeutete 
ab 2011 plötzlich erhebliche Einkom-
mensverluste für Kolleginnen, die 
nach dem 31.12.2010 in den Bundes-
dienst aufgenommen wurden und in 
Mutterschutz traten.

Mit der Dienstrechts-Novelle 
2020 ist diese eklatante 
Ungleichbehandlung endlich 
Geschichte.

Es ist nicht gerade die spannendste 
Lektüre, sich mit Bestimmungen des 
Mutterschutzes oder des Karenzgeldes 
auseinanderzusetzen, wenn man 
nicht unmittelbar von dieser Thematik 
betroffen ist. Das war offensichtlich 
auch einer der Gründe, warum es im 
Jahre 2010 völlig unbeachtet zu einer 
Änderung im § 14 MSchG und daran 
geknüpft zur Einführung des § 13d GehG 
kam, der die Geldleistung während der 
Schutzfristen (absolutes und individuelles 
Beschäftigungsverbot) neu regelte.

In Anlehnung an ein im Juli 2010 
ergangenes EuGH-Urteil führte eine 
höchstgerichtliche Entscheidung des 
VwGH dazu, dass auch in Österreich 
eine Anpassung an die europäische 
(für Frauen leider ungünstigere) 
Mutterschutzrichtlinie erfolgte. 

Vorerst unbeachtet, weil es zum einen nur 
jene Kolleginnen traf, die ab 1.1.2011 in 
den Bundesdienst aufgenommen wurden 
und in Karenz gingen. Zum anderen 
war auch kaum eine Berufsgruppe im 
Öffentlichen Dienst so stark von diesen 
Änderungen betroffen, wie die jungen 
Mütter in der Polizei. Vor allem durch 
unsere sehr stark zulagenabhängige 
Einkommenssituation.

Was wurde tatsächlich 
geändert:

Dem Ausfallsprinzip folgend wurde 
bis Ende 2010 für die Berechnung 
des sogenannten Wochengeldes das 
Gehalt und auch allfällige Zulagen und 
Nebengebühren herangezogen, wobei 
der Schnitt der letzten 13 Wochen die 
Basis bildete.

Mit Einführung des § 13d GehG 
wurden Nebengebühren nicht mehr als 
Bemessungsgrundlage herangezogen, 
sondern plötzlich als tätigkeitsbezogene, 
besondere individuelle Leistung 
qualifiziert. Die Folge waren monatliche 
Einkommensverluste von 400,-- bis 500,-- 
Euro gegenüber jenen Kolleginnen, 
die bis Ende 2010 in den Bundesdienst 
eintraten.

Das kann doch nicht moderne 
Familienpolitik von heute sein, dachte 
ich mir und nutzte in der Folge jede 
Gelegenheit, um diese Ungerechtigkeit 
auf allen gewerkschaftlichen Ebenen 
aufzuzeigen. Und es dauerte nicht 
zuletzt durch die Jahrgangsproblematik 
einige Jahre, bis diese Schlechterstellung 
die ersten jungen Mütter traf und 
sie plötzlich feststellen mussten, dass 
sie wesentlich weniger Wochengeld 
erhielten, wie Kolleginnen älterer 
Ausbildungslehrgänge.

In der Regel nehmen sich derartigen 
Problemen ja weibliche Funktionärinnen 
an, weil sie vielfach auch persönliche 
Erfahrungen dazu gemacht haben.

Es berührte mich aber ein im September 
2016 an mich herangetragener Fall einer 
jungen Grazer Kollegin so sehr, dass mich 
das Thema letztlich über Jahre hinweg 
beschäftigte.

Das kann doch nicht moderne 
Familienpolitik von heute sein, dachte 

ich mir und nutzte in der Folge jede 
Gelegenheit, um diese Ungerechtigkeit auf 
gewerkschaftlicher Ebene aufzuzeigen.

Ein mühsamer Kampf

Es wurde ein mühsamer Kampf, der Ende 
2017 schon fast dazu führte, Einzug in die 
damalige Dienstrechts-Novelle zu finden. 
Aber es kam leider nicht dazu und der 
Kampf sollte letztlich noch drei weitere 
Jahre dauern. Nämlich bis zur geplanten 
Dienstrechts-Novelle im November 2020, 
wo es jetzt endgültig gelungen ist, diese 
Ungleichbehandlung zu beseitigen.

Und es macht mich persönlich auch 
ein wenig stolz, weil es für mich ein 
schlagender Beweis dafür ist, dass 
man es auch als kleiner Basisfunktionär 
schaffen kann, gesetzliche Änderungen 
in Gang zu bringen, die hinkünftig vielen 
Kolleginnen in der Polizei ein wesentlich 
höheres Wochengeld bescheren werden.
Ich freue mich schon heute für jede 
Kollegin und für jede junge Familie, die 
sich von diesen Änderungen finanzielle 
Vorteile erwarten darf.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Kolleginnen und Kollegen ein erholsames 
und von Gesundheit begleitetes 
Weihnachtsfest. Mögen wir auf ein 
glückliches, weitgehend coronafreies 
Jahr 2021 zugehen und wieder jene 
Normalität in unser Gesellschafts- und 
Familienleben einziehen, nach der wir uns 
schon alle sehnen.

– Josef RESCH
Vorsitzender der  
FSG Steiermark
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Polizistinnen und  
Polizisten,
ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches 
Jahr neigt sich dem Ende zu. Fast das 
gesamte vergangene Jahr, insgesamt 
neun Monate, waren durch die Corona-
Pandemie geprägt. Unserer Exekutive 
kam in dieser Zeit eine besonders wichtige 
Rolle zu. Für sie waren die vergangenen 
Monate wohl besonders fordernd: Neben 
den ebenso wichtigen ursprünglichen 
Einsätzen und polizeilichen Handlungen 
musste nun auch die Einhaltung der 
Corona-Maßnahmen kontrolliert werden. 
Gehandelt wurde dabei auf Basis sich 
ständig ändernder Verordnungen. Keine 
einfachen Aufgaben, die immer auch 
mit einem persönlichen Risiko verbunden 
sind. Davor habe ich den allergrößten 
Respekt.

Aber statt nur in die Vergangenheit 
zu blicken, ist es zu Beginn eines jeden 
neuen Jahres auch wichtig, Pläne für die 
Zukunft zu schmieden. Meiner Meinung 

nach heuer mehr denn je. Denn die 
letzten Monate haben verdeutlicht: 
Das Wohlergehen und die Sicherheit 
der Menschen in der Steiermark 
hängt immens davon ab, dass unserer 
Exekutive das nötige Personal und die 
modernste Ausrüstung und Infrastruktur 
zugutekommt. Dafür werde ich mich auch 
2021 im Steirischen Landtag einsetzen, 
wo ich nur kann.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der steirischen Polizei 
für ihre geleistete Arbeit. Ihnen und 
Ihren Liebsten frohe Weihnachten und 
viel Glück, Gesundheit und Erfolg im 
kommenden Jahr!

Herzliche Grüße

– Hannes SCHWARZ,
SPÖ-Klubobmann

© David Pichler
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Ein Jahr  
zum Vergessen?

DER ROTE FADEN Nr. 04 / 2016

Hermann Greylinger

Vors.-Stv. der  
Polizeigewerkschaft

Vors. -Stv. der Fraktion  
Sozialdemokratischer 

Gewerkschafter

+43-1-53126/3772 
+43-664 132 65 60

hermann.greylinger@bmi.gv.at

Wer steht für Dich?
In den verschiedensten Medien lesen und hören wir tagtäglich von Prob-
lemstellungen, die insbesondere das Innenministerium betreffen. „ Leis-
tungskatalog für Hilfstätigkeiten von Asylwerbern“, „Cybercrime“ (laut 
einem Interview des Herrn BM im Kurier vom 30.10.2016 haben wir rund 
400 Ermittler im Einsatz gegen Cyberangriffe und Internetbetrug), „Staats-
feindliche Verbindungen“, „Umgestaltung des Hitler-Geburtshauses“ oder 
„GEMEINSAM.SICHER“. Alles auch politisch wichtige Themen, aber gibt es 
nicht gerade für euch, die Polizistinnen und Polizisten, viel wichtigere The-
men? Themen, die euch täglich beschäftigen oder euch sogar das Dienst 
machen erheblich erschweren? Ja, solche Themen gibt es genug, traurig 
nur, wie der Dienstgeber damit umgeht.

Werte Kolleginnen und Kollegen!
Etwas mehr als 4 Monate sind seit dem Antrittsbesuch des Zentralausschusses 
beim „neuen“ Innenminister vergangen. Noch immer höre ich seine Worte: „Wir 
werden gemeinsam, rechtzeitig und auf Augenhöhe die anstehenden Probleme 
besprechen und uns dazu entweder aus aktuellem Anlass oder so alle 2-3 Mona-
te sehen“. Zwischenzeitlich wurden zahlreiche  Anträge zu den verschiedensten 
Themen an den Dienstgeber geschickt. 

Wie wurde damit umgegangen? Wo sind die angeregten Verbesserungen für 
euch geblieben? Worüber hat der BM mit uns gesprochen? 
Ganz kurz ist die letzte Frage zu beantworten: „Über nichts“! Zu den Anträ-
gen wurden dem Zentralausschuss teilweise  Antworten übermittelt, die selbst 
jenen Mitgliedern, die der gleichen Fraktion wie der BM angehören, die Zornes-
röte ins Gesicht getrieben hat. „Inhaltslos, von oben herab, provokativ“, das 
waren nur die feinen Ausdrücke für das, was dem Zentralausschuss übermittelt 
wurde. Ich bin gespannt, ob die Aufgeregtheit der Mehrheitsfraktion nur eine 
gespielte ist oder ob man an Taten in Zukunft erkennen kann, dass es ihnen 
ernst ist.  

„Jetzt kommt die Basis dran“
Ach ja, wer erinnert sich noch an die Broschüre dieser Mehrheitsfraktion anläss-
lich der letzten Personalvertretungswahlen? „Jetzt kommt die Basis dran“, so hat 
sie geheißen. Schon damals hatte ich Bedenken bezüglich der Auslegung, diese 
Worte müssen ja nicht unbedingt Positives bedeuten. Leider ist dem auch so, so 
wurden die Bestimmungen, die eine Vergütung für besondere Gefährdung gem. 
§ 82 Abs. 2 GG auslösen, weit enger gefasst. Das bedeutet im Klartext, dass viele 
Kolleginnen und Kollegen finanzielle Verluste erleiden – DANKE! Auf Grund von 
Änderungen im Steuerrecht ist es zu Änderungen beim Reisemanagement bei 

November 2016

„Jetzt kommt die 
Basis dran“

Wie wurde damit um-
gegangen? Wo sind 
die angeregten Ver-

besserungen für euch 
geblieben? Worüber 
hat der BM mit uns 

gesprochen? 

Nach den politischen Erschütterungen 
und Wirren des Jahres 2019 mit 
insgesamt drei Ministern im BMI 
war man geneigt zu glauben, es 
kann nur besser werden. Mitnichten! 
Nach der Regierungsangelobung 
im Jänner 2020 machten wir uns 
hoffnungsfroh an die Arbeit. Warum? 
Im Regierungsprogramm fanden 
sich für die Exekutive viele Punkte, 
die für euch bei einer allfälligen 
Umsetzung einige Verbesserungen 
erwarten ließen. Besonders haben 
wir uns darüber gefreut, dass auch 
viele Forderungen der FSG/Klub der 
Exekutive zu finden waren. Doch 
schon bald kam der große Schock, die 
Pandemie! Und ob das nicht schon 
reichen würde, kam es am 2.11.2020 
zum schrecklichen Attentat in Wien.

Geschätzte Kolleginnen  
und Kollegen!

Gleich beim ersten Lockdown kam 
auch schon der erste Hammer für 
die Polizistinnen und Polizisten: 
Urlaubssperre, zum ersten Mal durften 
auch schon bewilligte oder gebuchte 
Urlaube nicht angetreten werden! Die 
Fachexperten im BMI gaben zu, dass es 
eigentlich keine einsatztaktischen Gründe 
dafür gebe, auch widersprach das Ganze 
allen Vorsorge- und Schutzmaßnahmen 
aus medizinischer Sicht. Eine rein 
politisch motivierte Maßnahme also. 
Noch dazu musste von den erstatteten 

Stornokosten Lohnsteuer entrichtet 
werden, die Empörung war groß. Unser 
Antrag auf gesetzliche Neuregelung 
im Sinne der Kollegenschaft stieß beim 
Herrn BM auf taube Ohren. Genauso 
verhielt es sich mit unserem Antrag 
auf Weiterzahlung der pauschalierten 
Nebengebühren bei einem Krankenstand 
von über 30 Tagen infolge einer Infektion 
mit Covid-19, detto mit einem Antrag auf 
Anerkennung als Dienstunfall. Wir haben 
daher zu diesen Punkten über unseren 
politischen Ansprechpartner im Parlament 
entsprechende Anträge einbringen lassen, 
die im Rahmen der Beschlussfassung 
über die Dienstrechtsnovelle abgestimmt 
werden. Wir werden sehen, wie sich die 
Regierungsparteien verhalten. 

„Man sehe keinen sachlichen 
Hintergrund“

Wie sagte doch der Herr Kanzler noch 
im Frühjahr: „Alle systemrelevanten 
Berufsgruppen, und dazu gehört auch 
die Polizei, müssen für ihre Leistungen 
entsprechend nachhaltige Anerkennung 
finden“. Bis jetzt ist davon nichts zu 
sehen. Unser Antrag auf Erhöhung 
der Weihnachtsbelohnung wurde vom 
Herrn BM, von einem Kabarettisten 
in künstlerischer Freiheit zum 
„Schmähhammer“ geadelt, abgelehnt, 
die Auszahlung einer „Corona-
Prämie“ ebenso wie die Anhebung der 
Gefahrenzulage. Die haarsträubende 
Begründung dazu: „Man sehe keinen 
sachlichen Hintergrund“ – geht’s noch?  

Kürzlich erging ein neuerliches Schreiben, 
Inhalt: „Auf Grund der langen Dauer der 
Pandemie wird über eine Gewährung 
im Jahr 2021 entschieden“. Wir sind 
gespannt. Apropos Dienstrechtsnovelle: 
In dieser wird auch die Gehaltserhöhung 
für 2021 beschlossen, mit dem Abschluss 
gleich anderen Berufsgruppen muss 
man zufrieden sein. Des Weiteren 
finden sich Verbesserungen bei der 
Berechnung des Wochengeldes, bei 
der Anerkennung von Zeiten für die 
Bewerbung von „GrenzpolizistInnen“ 
für die E2a-Ausbildung (beides auf 
Antrag der FSG/Klub der Exekutive), 
bei der Pflegefreistellung für die 
Betreuung von behinderten Kindern 
und im Disziplinarrecht. Dazu werden 
wir genauer nach Beschlussfassung im 
Parlament berichten. Es hat sich gezeigt, 
dass sachliche Begründungen und 
Hartnäckigkeit doch zum Ziel führen. 

Zusätzliche Hürden wurden für euch 
durch die oft mehr als fragwürdige 
Gesetzgebung beim Vollzug zur 
Einhaltung der Covid-19-Maßnahmen 
aufgebaut. Schon im Frühjahr haben 
wir klar nachvollziehbare Regelungen 
eingefordert. Im BMI hat man das 
Gesundheitsministerium für die schlechte 
Gesetzgebung verantwortlich gemacht, 
der Bundeskanzler sah überhaupt 
nur juristische „Spitzfindigkeiten“. 
Wozu leistet sich die Republik einen 
Verfassungsdienst? Warum hat der Herr 
BM im Ministerrat nicht in eurem Sinne 
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 das Wort erhoben? Es ist schäbig, 
euch so im Regen stehen zu lassen. Da 
uns eure Gesundheit am Herzen liegt, 
haben wir schon im Juli den Antrag auf 
eine freiwillige Testung eingebracht, es 
hat gedauert, aber er wurde umgesetzt. 
Was würde der Herr BM jetzt sagen? 
Richtig, danke, das Wort, welches er an 
euch schon wie oft gerichtet hat?

Werte Kolleginnen  
und Kollegen!

Genau betrachtet ist dieses Jahr, trotz 
aller schrecklichen Vorkommnisse, 

NICHT zum Vergessen. Merken wir uns 
lieber, besser merken wir uns GUT, wer 
seine Versprechungen gehalten hat, 
wer in eurem Namen die entstandenen 
Problemstellungen aufgegriffen, 
Verbesserungen angeregt und durch 
Beharrlichkeit einige doch zu einer 
positiven Umsetzung gebracht hat. Wir, 
die FSG/Klub der Exekutive lassen uns nicht 
in die Knie zwingen, auch wenn manche 
(unsinnige) politische Entscheidungen, 
auch hier im Hause, mehr als fragwürdig 
waren. Wir sind weiter für dich da, das 
ist heute wichtiger denn je. Bleiben wir 
zuversichtlich und mutig, gehen wir mit 
einem guten Schuss Optimismus in die 
Zukunft. 

In diesem Sinne wünsche ich euch und 
euren Lieben ein frohes, gesundes Fest, 
einen guten Rutsch und nur das Beste für 
das Jahr 2021!

Mit gewerkschaftlichen Grüßen

– Hermann GREYLINGER
Bundesvorsitzender der  

FSG/Bundespolizei,
Vors.-Stv. Zentralausschuss  

und Polizeigewerkschaft

Für uns!
Eine Steiermark für alle.

Foto: Land Steiermark/Peter Drechsler

POLIZEIAKTIV

 7



POLIZEIAKTIV

1,45 %
Recht ruhig verlief der heurige Herbst 
– abgesehen von den täglichen Heraus-
forderungen auf Grund der CoVid19- 
Pandemie und dem Terroranschlag in 
Wien. Beide Ereignisse beeinflussen das 
tägliche Privat- und Dienstleben nachhal-
tig, haben sie doch viel im Umgang mit-
einander als auch im Umgang im öffentli-
chen Leben viel verändert.

Und im Schatten dieser Ereignisse, die 
viele nicht vergessen werden, andere nur 
schwer verarbeiten können, ging es ganz 
ruhig um die jährliche Anpassung der 
Gehälter, sowohl in der Privatwirtschaft 
als auch im öffentlichen Dienst.

Abgesehen von einer informativen 
Aussendung, betreffend Aufnahme der 
Gehaltsverhandlungen zur Erhöhung der 
Gehälter durch die GÖD – Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst – war Ruhe angesagt.

Eine Fachgewerkschaft nach der anderen 
begann mit den jeweiligen Gehaltsver-
handlungen auf Sozialpartnerebene und 
schlossen alle mit Erhöhungen ab. Wenn 
diese auch prozentuell nicht sehr hoch 
waren, so waren die Ergebnisse doch so, 
dass niemand unzufrieden war.

Diese Ergebnisse, vor allem im Handel, 
ließen mich einerseits hoffen, andererseits 
auch eine wenig pessimistisch auf das 
Ergebnis im öffentlichen Dienst warten. 

Denn wie immer in Krisenzeiten, gab und 
gibt es politische Verantwortungsträger, 
die sofort einen Gehaltserhöhungs- oder 
-anpassungsverzicht im öffentlichen 
Dienst einfordern, weil eh alle einen 
sicheren Arbeitsplatz haben.

Die Gehälter und Zulagen 
steigen mit 1.1.2021 um 1,45 
Prozent

Am 19. November, für die meisten 
völlig überraschend, wurde von der 
GÖD das Ergebnis der Verhandlungen 
bekanntgegeben und fiel dieses für mich 
höher aus, als ich erwartet hätte (siehe 
nachfolgende Tabellen). 

Somit haben auch die öffentlich Bediens-
teten ihren Anteil an der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Vergangenheit erhalten 
und dies ist meiner Meinung nach mehr 
als nur gerechtfertigt. Wenn im Jahr der 
Pandemie und des Terrors von allen Seiten 
die Kolleginnen und Kollegen der Polizei, 
des Kranken- und Pflegedienstes, der 
Lehrerschaft usw. als die Stützen bezeich-
net werden, dann ist diese Gehaltsanpas-
sung gerechtfertigt.

Aus diesem Grund werte ich den Einwand 
eines steirischen Spitzenpolitikers auf 
Seiten der ÖVP eher als Versuch, sich in 

Erinnerung zu rufen. Seinen Aussagen 
mehr Stellenwert zu geben, wäre 
Zeitverschwendung.

Werte Kolleginnen  
und Kollegen!

Nichts im öffentlichen Dienst ist 
selbstverständlich. Und niemand darf 
davon ausgehen, dass nur ein einziger 
Arbeitgeber – auch nicht die Republik 
Österreich – bereit ist, freiwillig den 
Kolleginnen und Kollegen mehr Gehalt 
zu zahlen. Dass das so ist, zeigt die Fata 
Morgana „Corona-Tausender“. Deshalb 
ist es gut, dass wir mit der GÖD eine 
Interessensvertretung haben, die nicht 
laut schreit, sondern gut – im Sinne der 
Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen 
Dienstes – arbeitet. Deshalb ist es auch 
gut, Mitglied der Polizeigewerkschaft in 
der GÖD zu sein.

In diesem Sinne wünsche ich euch und 
euren Familien ein frohes Weihnachtsfest 
und für das kommende Jahr alles Gute – 
und vor allem ‚g’sund bleib’n‘!

– Markus KÖPPEL
Vors.Stv. der  

Polizeigewerkschaft
Steiermark
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MEHR SICHERHEIT, WENIGER SORGEN.

Nähere Infos in der Landesdirektion Steiermark, Brockmanngasse 32, 8010 Graz,  
unter 050 350-43000, auf wienerstaedtische.at oder facebook.com/wienerstaedtische 

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN

Liebe Leserinnen und Leser, 
geschätzte Polizistinnen  
und Polizisten!
 Die vergangenen Monate haben uns alle 
vor nie dagewesene Herausforderungen 
gestellt. Wir waren mit Einschränkungen 
und Verordnungen konfrontiert, die wir 
vor der Corona-Krise nicht für möglich 
gehalten hätten. Ich bin sehr stolz, 
dass sich die überwiegende Mehrheit 
der Steirerinnen und Steirer in dieser 
schwierigen Zeit unserer Gesellschaft 
gegenüber so solidarisch verhalten hat. 
Dadurch konnten wir in der Steiermark 
gemeinsam eine noch schlimmere 
Ausbreitung des Virus verhindern.  In den 
letzten Monaten war immer wieder von 
den Heldinnen und Helden des Alltags zu 
lesen. Dazu gehören für mich vor allem 
auch unsere steirischen Polizistinnen und 
Polizisten, denn auch in der schwersten 
Krise seit dem zweiten Weltkrieg 
konnten wir uns auf die Exekutive zu 

jeder Zeit verlassen. Obwohl sich die 
Rechtsgrundlage einige Male verändert 
hat und unzählige neue Verordnungen 
beschlossen wurden, haben unsere 
Polizistinnen und Polizisten stets den 
Durchblick und die Ruhe behalten und 
damit einen wesentlichen Beitrag zur 
Eindämmung des Virus geleistet. Das 
zeigt einmal mehr, wie wichtig eine gut 
funktionierende Exekutive für den Erhalt 
unserer Gesellschaft ist.. Ich danke allen 
Polizistinnen und Polizisten für ihren 
herausragenden Einsatz! 
 
Bleiben Sie gesund!

– Landeshauptmann-Stv.  
Anton Lang  

© Spekner

POLIZEIAKTIV
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IN MEMORIAM  
‚Gerald Gröller‘

Gerald ist nicht mehr. Nach langer 
schwerer Krankheit ist Gerald am 
28.11.2020 verstorben. Mit ihm 
verlieren wir nicht nur einen Kollegen, 
sondern auch einen Freund.

AbtInsp Gerald Gröller trat am 
1.11.1985 in die Polizeischule der 
Bundespolizeidirektion Graz ein und 
absolvierte den Grundausbildungs-
lehrgang im 55. GAL der Sicherheits-
wache Graz. 

Bei der Erstellung unserer Kurszeitung 
„Die 55. GAL-eere“ wirkte „Vaterl“, 
wie er von seinen Kurskollegen 

genannt wurde, kreativ mit. Nach 
seiner Ausmusterung im Jahre 
1987 führte ihn sein beruflicher 
Weg in das Wachzimmer Lendplatz. 
Sein soziales Denken und seinen 
Gemeinschaftssinn bewies er 
schon zu dieser Zeit, war er doch 
Gründungsmitglied des Grazer 
Eishockeyverein „Schloßberg“. 
Gerald GRÖLLER war auch 
Mitbegründer der Grazer Zeitung 
POLIZEI aktiv, bei der er nicht nur im 
Hintergrund des Redaktionsteams 
seine Ideen einbrachte und an 
der Gesamtgestaltung mitwirkte, 
sondern auch aktiv für Reportagen 
und Berichte recherchierte.

Nach der Absolvierung des Grund-
ausbildungslehrganges für dienst-
führende Sicherheitswachebeamte 
im Jahre 1991/92 wechselte Gerald 
bald in das damalige Referat 3 und 
entwickelte sich dort zu einem der 
führenden EDV-Techniker. Das „elek-
tronische Tätigkeitsbuch“ trug seine 
Handschrift und unterstützte über 

Jahre hinweg sowohl den Innen- als 
auch Außendienst der Grazer Polizei.

Mit der Polizeireform wechselte Kolle-
ge Gerald GRÖLLER in die Logistikab-
teilung des Landespolizeikommandos 
für Steiermark und war dort in seinem 
Fachgebiet, der EDV tätig. Nach eini-
gen Jahren wechselte er in die Ana-
lyse des Landeskriminalamtes, wo er 
seinen Dienst bis zu seinem viel zu 
frühen Ableben versah.

Gerald GRÖLLER war aber auch als 
Personalvertreter, vor allem im Fach-
wahlausschuss des LPK bzw. in der 
LPD Steiermark tätig. Er erstellte ent-
sprechende Listen und Tabellen, da-
mit Wahlergebnisse stets rasch und 
korrekt für alle einsehbar waren und 
er war somit für uns alle eine unver-
zichtbare Stütze.

Trotz seines dienstlichen Einsatzes 
und Interesses, die Technik zum 
Vorteil der Kolleginnen und Kollegen 
einzusetzen, vergaß er nicht, sich 
einen Platz für die Erholung zu suchen. 
So fand er in den letzten Jahren an 
der kroatischen Küste einen Platz, an 
dem er sich entspannen konnte.

Gerald, wir danken dir für deine 
Freundschaft und werden dich 
vermissen. Du hast durch dein Wirken 
nicht nur uns in deiner unmittelbaren 
Umgebung positiv beeinflusst, 
sondern durch deine Arbeit im 
Hintergrund auch die Tätigkeit vieler 
Kolleginnen und Kollegen erleichtert. 
Wir wünschen deiner Familie viel Kraft 
in dieser schweren Zeit. Du fehlst!

– Markus KÖPPEL
Gerald SCHUH

POLIZEIAKTIV

 15



POLIZEIAKTIV

 16



POLIZEIAKTIV

 17



POLIZEIAKTIV

Jugendschutz  
in der Steiermark
2 Jahren nach der mit 1. Jänner 2019  
in Kraft getretenen umfassende Novelle 
des Steiermärkische Jugendgesetzes 
wird noch einmal auf Änderungen bzw. 
Neuheiten im Jugendschutz hingewiesen, 
die dazu beitragen sollen, Kinder und 
Jugendliche vor Gefahren und negativen 
Einflüssen zu schützen. Neben diesen 
Regelungen sind aber vor allem eine 
bewusste und verantwortungsvolle 
Erziehungsarbeit, die Vorbildwirkung der 
Erziehungsberechtigten und sonstiger 
Erwachsener, das Begleiten der eigenen 
Kinder während des Heranwachsens 
sowie die Unterstützung, die Jugendlichen 
in ihrer Eigenverantwortung zu fördern, 
von grundlegender Bedeutung. 

Zu den wesentlichen Änderungen zählen:

1. Anhebung des Altersgrenzen beim 
„Rauchen“:

Das Rauchalter wurde vom vollendeten 
16. Lebensjahr auf das vollendete 18. 
Lebensjahr hinaufgesetzt und gilt nicht 
nur mehr für Tabakerzeugnisse, sondern 
auch für alle verwandten Erzeugnisse 
im Sinne der Begriffsbestimmungen des 
Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. 
Nichtraucherschutzgesetzes (somit auch 
E-Zigaretten, E-Shishas usw…………). 

Für rauchende Jugendliche, die mit 
Inkrafttreten der Novelle am 1. Jänner 
2019 bereits das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, gibt es keine Übergangs- bzw. 
Schonfrist!! 

Bei den vielzähligen Jugendschutzkon-
trollen der Polizei und Ordnungswache 

hat sich gezeigt, dass viele Jugendliche 
die neue Regelung nicht ernst nehmen 
und bewusst das Risiko eingehen, beim 
Rauchen „ertappt“ zu werden. 

Für alle Jugendliche, die sich bzgl. „Rau-
chen“ nicht an die gesetzlichen Bestim-
mungen halten, wird als Strafe eine „Ju-
gendschutz-Schulung“ ausgesprochen. 
Mit dieser Maßnahme wird versucht, den 
Jugendlichen zu zeigen, wie gefährlich 
das „Rauchen“ -insbesondere in jungen 
Jahren- ist. Die diesbezügliche Förderung 
der Eigenverantwortung von Jugendli-
chen steht an oberster Stelle.

2. Verlängerung der Ausgehzeiten für 
Jugendlichen: 

Bis zum vollendeten 14. Lebensjahr darf 
man bis 23h und bis zum vollendeten 16. 
Lebensjahr bis 1h ausbleiben. Ab dem 
16. Geburtstag gibt es unbeschränkte 
Ausgehzeiten. Auch wenn das Gesetz 
eine großzügigen Zeitspanne vorgibt, 
haben die Eltern bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr das diesbezügliche 
„letzte Wort“ und können ihren 
Kindern vorgeben, wie lange sie wirklich 
-innerhalb des gesetzlichen Rahmens- 
ausbleiben dürfen. 

3. Aufenthaltsverbote: 

Neue Aufenthaltsverbote gibt es dahinge-
hend, dass sich Jugendliche bis zum voll-
endeten 18. Lebensjahr nicht in Lokalen 
oder bei Veranstaltungen aufhalten dür-
fen, solange dort alkoholische Getränke 
ohne Mengenbegrenzung, zu einem min-
destens einmal zu entrichtenden Preis oder 

zu einem Preis ausgeschenkt werden, der 
um mehr als die Hälfte unter dem sonst 
üblichen Preis liegt (gemeint sind vor al-
lem 1-Euro-Parties, Flatrate-Parties, Pin-
kel-Parties udgl., bei denen zu Billigstprei-
sen Alkohol ausgeschenkt wird).

4. Einschränkung des Konsums von 
nicht gebrannten alkoholischen 
Getränken für Jugendliche: 

Jugendlichen zwischen dem vollendeten 
16. und vollendeten 18. Lebensjahr 
dürfen alkoholische Getränke nur 
mehr in dem Ausmaß konsumieren, als 
dadurch keine wesentliche psychische 
oder physische Beeinträchtigung 
vorliegt. Sollte eine augenscheinliche 
Beeinträchtigung vorliegen, kann 
die Polizei im Verdachtsfall Alkotests 
durchführen. Bei diesbezüglicher 
Verweigerung erfolgt automatisch eine 
Anzeige!! Getränke mit gebranntem 
Alkohol (wie Wodka, Whiskey, Rum, Gin, 
Tequila, Bacardi, Aperol und ähnliche 
Getränke) sind nach wie vor erst ab dem 
vollendeten 18. Lebensjahr erlaubt.

Auch wenn das Jahr 2020 durch 
die Covid 19 Pandemie so vieles 
verändert hat und junge Menschen 
und deren Familien mit noch größere 
Herausforderungen konfrontiert 
waren und sind, bleibt der Appell 
an unsere Gesellschaft aufrecht, 
sich der Gefahren von „Alkohol“ 
und „Rauchen“ für junge Menschen 
bewusst zu sein, denn Jugendschutz 
ist auch eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, zu der wir Alle aufgerufen 
sind, unseren Beitrag zu leisten. 
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